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§ 14a SchUG IKT-gestützter
Unterricht

 SchUG - Schulunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.08.2024

1. (1)Digitale Endgeräte sind Einrichtungen zur elektronischen oder nachrichtentechnischen Übermittlung,

Speicherung und Verarbeitung von Sprache, Text, Stand- und Bewegtbildern sowie Daten, die zur

Datenverarbeitung und -kommunikation eingesetzt werden können, insbesondere Notebooks oder Tablets.

2. (2)IKT-gestützter Unterricht ist Unterrichts- und Erziehungsarbeit unter Einsatz digitaler Endgeräte als

Arbeitsmittel sowie von digitalen Lern- und Arbeitsplattformen, allenfalls auch unter Verwendung elektronischer

Kommunikation.

3. (3)Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung kann mit Verordnung Vorgaben über die Art und

die technischen Erfordernisse für IKT-gestützten Unterricht, digitale Endgeräte und digitale Lern- und

Arbeitsplattformen festlegen.

In Kraft seit 08.01.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 14a SchUG IKT-gestützter Unterricht
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


